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Häusliche Gewalt und die hohe Anzahl 
an Wiederholungstaten – ist eine vor-
läufige Verhaftung der Täter sinnvoll?**

Häusliche Gewalt ist ein schweres Verbrechen, von 
dem etwa ein Drittel der Frauen weltweit betroffen 
ist (WHO 2021). Dieses globale Problem hat nach dem 
Ausbruch der Covid-Pandemie zugenommen, wahr-
scheinlich aufgrund der vermehrten Zeit, die zu Hause 
verbracht wurde, und des Stresses durch den Verlust 
des Arbeitsplatzes (z. B. Bhalotra 2020; Rainer et al. 
2021; Yamamura und Tsutsui 2020).

Bei häuslicher Gewalt handelt es sich selten um 
ein einmaliges Ereignis, vielmehr werden Frauen häu-
fig wiederholt von demselben Partner misshandelt 
(Tjaden und Thoennes 2000; Aizer und Dal Bo 2009). 
Eine zentrale Frage ist, wie dieses Verbrechen am bes-
ten von der Polizei behandelt werden sollte, um den 
Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Eine höchst 
umstrittene polizeiliche Maßnahme ist die vorläufige 
Verhaftung von Verdächtigen an Ort und Stelle.

ABSCHRECKUNG ODER GEGENREAKTION?

Befürworter der Festnahme als Reaktion auf häusli-
che Gewalt argumentieren, dass sie den Täter nicht 
nur vorübergehend außer Gefecht setzt, sondern 
auch von zukünftigen Straftaten abschreckt, indem 
ein hoher Preis für wiederholte Vorfälle signalisiert 

wird (Berk 1993). Kritiker der Verhaftung befürchten 
jedoch Folgewirkungen (Schmidt und Sherman 1993; 
Goodmark 2018) und führen an, dass eine Verhaftung 
zwar unmittelbare Abhilfe schafft, aber längerfristig 
eine Eskalation der Gewalt auslöst. Außerdem wird ar-
gumentiert, dass die Verhaftung einen Einfluss darauf 
hat, ob die Opfer künftige Vorfälle häuslicher Gewalt 
melden. Einige vertreten die Ansicht, dass dies die 
Frauen dazu ermutigt, während andere meinen, dass 
es künftige Anrufe bei der Polizei verhindert, da die 
Frauen die Reaktion ihrer Partner fürchten.

Obwohl es eine wachsende empirische Literatur 
zu den Ursachen und Folgen häuslicher Gewalt gibt 
(z.B. Bhuller et al. 2023; Bhalotra et al. 2021), war es 
bislang schwierig, die Auswirkungen einer Verhaftung 
auf die wiederholte Viktimisierung zu beurteilen. Die 
meisten Erkenntnisse stammen aus dem »Minneapolis 
Domestic Violence Experiment» von 1981 (Sherman 
und Berk 1984) und dessen Replikationen in fünf 
anderen Städten und Bezirken der USA. Bei diesen 
Experimenten sollten Streifenbeamte, die mit einer 
Gewaltsituation konfrontiert wurden, nach dem Zu-
fallsprinzip eine von drei Maßnahmen ergreifen: Ver-
haftung, Trennung von Opfer und Täter oder Beratung. 
Auch wenn dieser Ansatz seinerzeit innovativ war, lie-
ferten die Studien keine konsistenten Ergebnisse, hat-
ten mit kleinen Stichprobengrößen zu kämpfen und 
wurden durch die Nichteinhaltung der vorgegebenen 
Maßnahme beeinträchtigt, d. h., die Streifenbeamten 
wichen häufig von der zufällig zugewiesenen Reakti-
onsstrategie ab. In ähnlichen Untersuchungen wur-
den die Effekte der Strafverfolgung auf eine erneute 
Viktimisierung in anderen Bereichen untersucht, ein-
schließlich der Auswirkungen von Maßnahmen, die 
dem Opfer die Möglichkeit verwehren, eine Anzeige 
zurückzuziehen, sobald eine formale Anklage erhoben 
wurde (Aizer und Dal Bo 2009), spezialisierte Gerichte 
für häusliche Gewalt (Golestani et al. 2021) und Straf-
anzeigen (Black et al. 2022).

BEWÄLTIGUNG VON DATEN- UND 
SELEKTIONSPROBLEMEN

Die Abschätzung der Folgen einer Verhaftung auf zu-
künftige Straftaten ist aus zwei Gründen schwierig: 
(i) Datenverfügbarkeit und (ii) die Tatsache, dass Ver-
haftungen nicht zufällig sind. In einer aktuellen For-
schungsarbeit (Amaral et al. 2023) gehen wir diese 
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Häusliche Gewalt ist eine allgegenwärtige Bedrohung für das 
Wohlergehen von Frauen weltweit. Viele Opfer werden wieder-
holt von ihren Partnern misshandelt. Eine mögliche, aber um-
strittene polizeiliche Maßnahme zur Bewältigung dieses Prob-
lems ist, Verdächtige unmittelbar vor Ort festzunehmen. Jüngste 
Forschungsergebnisse zeigen, dass dieser Ansatz sehr wirksam 
ist und die Zahl der wiederholten Übergriffe im darauffolgen-
den Jahr um etwa 50 % reduziert. Die Daten deuten darauf hin, 
dass die Festnahme kurzfristig zu einer Abkühlungsphase bei-
trägt und zusätzlich langfristig vor Missbrauch abschreckt.
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beiden Herausforderungen an, um festzustellen, ob 
eine Verhaftung zu Abschreckung oder Gegenreak-
tion führt.

Wir verwenden über 124 000 Notrufe wegen häus-
licher Gewalt in West Midlands, der Region mit der 
zweithöchsten Bevölkerungszahl in England. Wir doku-
mentieren einen Vorfall vom Zeitpunkt des Notrufs bis 
zum Eintreffen der Polizeibeamten und jegliche Inter-
vention am Tatort. Unsere Daten enthalten auch Infor-
mationen darüber, ob die ersteintreffenden Beamten 
einen mutmaßlichen Straftäter vorläufig festnehmen. 
Diese Aufzeichnungen werden mit einer weiteren Da-
tenbank zusammengeführt, die darüber Auskunft gibt, 
ob ein Ermittlungsbeamter anschließend eine straf-
rechtliche Untersuchung einleitet und, falls ja, ob der 
Täter einer Straftat angeklagt wird.

Wir nutzen Koordinaten des Ortes, von dem der 
Notruf einging, um Gewalttaten, die im Laufe der Zeit 
im gleichen Haushalt vorfielen, zu verknüpfen. Die-
ser Ansatz beruht auf der Tatsache, dass die meisten 
häuslichen Gewalttaten zu Hause stattfinden und die 
Mehrheit der Polizeieinsätze über einen Notruf erfolgt. 
Der entscheidende Vorteil unseres Ansatzes besteht 
darin, dass wir wiederholte Gewalttaten auch dann 
verfolgen können, wenn keine formelle Strafanzeige 
erstattet wird. Daher ist es wahrscheinlich, dass wir 
einen deutlich höheren Anteil an Wiederholungsfällen 
erfassen als andere Paneldatensätze, die nur Informa-
tionen zu formellen Anklagen enthalten.

Angesichts der Tatsache, dass Verhaftungen nicht 
zufällig erfolgen, sondern häufiger vorkommen, wenn 
die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Viktimisierung 
hoch ist, machen wir uns zwei Aspekte unseres An-
satzes zunutze. Erstens werden Polizeibeamte zufäl-
lig auf Notrufe angesetzt, abhängig von bestimmten 
beobachtbaren Faktoren (Zeit, Ort und vom Notruf-
bearbeitenden zugewiesene Priorität). Zweitens un-
terscheiden sich die Polizeibeamten in ihrer Neigung, 
Festnahmen vorzunehmen. Wir ermitteln die durch-
schnittliche Verhaftungsneigung in anderen Fällen, mit 
denen die Beamten befasst waren, und verwenden 
diese als Instrumentalvariable dafür, ob im aktuellen 
Fall eine Verhaftung vorgenommen wird. Die Intui-
tion ist, dass Beamte mit einer höheren Festnahme-
bereitschaft in anderen Fällen auch im aktuellen Fall 
wahrscheinlicher eine Festnahme veranlassen werden. 
Da die Beamten den Fällen jedoch zufällig zugewie-
sen werden, sollte diese höhere Verhaftungsneigung 
nicht mit den Merkmalen des aktuellen Falles zusam-
menhängen. Tatsächlich sagt die Instrumentalvaria-
ble zwar empirisch voraus, ob es im aktuellen Fall 
zu einer Verhaftung kommt, korreliert aber nicht mit 
beobachtbaren Eigenschaften des Falls.

REDUZIERUNG DER ANZAHL WIEDERHOLTER 
NOTRUFE

Unser Hauptergebnis ist, dass eine Verhaftung die 
Wahrscheinlichkeit einer erneuten Anzeige wegen 

häuslicher Gewalt innerhalb der folgenden zwölf 
Monate um 49 Prozentpunkte verringert. Dies ent-
spricht einem Rückgang der Wiederholungsdelikte 
um 51 %. In unserer Analyse wird auch der Zeit-
punkt des Rückgangs untersucht. Ohne Festnahme 
wird ein Viertel der Täter innerhalb von 96 Stunden 
erneut gewalttätig. Eine Festnahme verhindert na-
hezu alle dieser unmittelbaren Wiederholungstaten  
(vgl. Abb. 1). Zusätzlich zu diesem kurzfristigen Effekt 
ist im darauffolgenden Jahr ein weiterer Rückgang der 
Wiederholungsdelikte zu beobachten, was auf einen 
längerfristigen Effekt hinweist (vgl. Abb. 1).

EINE ÄNDERUNG DES MISSBRAUCHS ODER DES 
MELDEVERHALTENS?

Ob die Verringerung der Anzahl wiederholter Notrufe 
aufgrund häuslicher Gewalt nach einer Verhaftung 
gut oder schlecht ist, hängt davon ab, ob sie einen 
tatsächlichen Rückgang des Missbrauchs oder ein-
fach eine Änderung des Meldeverhaltens der Opfer 
widerspiegelt. Um diese alternativen Erklärungen zu 
entbündeln, entwickeln wir ein einfaches Modell für 
Meldeschwellen. In diesem Modell erhöhen Opfer, die 
nach einer Verhaftung eine Gegenreaktion erfahren, 
das Ausmaß des Missbrauchs, das sie zu tolerieren 
bereit sind, bevor sie ihn in Zukunft melden. Im Ge-
gensatz dazu werden Opfer, die durch die Abschre-
ckungswirkung einer Verhaftung bestärkt werden, 
künftige Übergriffe mit einer niedrigeren Hemm-
schwelle melden.

Unter Verwendung eines Maßes für die Schwere 
der wiederholten Notrufe stellen wir fest, dass die Mel-
deschwellen nach einer Verhaftung im Durchschnitt 
sinken: Es gibt einen starken Rückgang schwerer Not-
rufe und einen Anstieg der weniger schweren Notrufe 
wegen häuslicher Gewalt. Diese Veränderung der Zu-
sammensetzung ist statistisch signifikant. Vor dem 
Hintergrund unseres Modells der Meldeschwellen be-
deutet dies, dass der Rückgang der Notrufe bei häusli-
cher Gewalt nicht auf eine Änderung des Meldeverhal-
tens, sondern auf einen Rückgang der tatsächlichen 
Gewalt zurückzuführen ist.
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Ein zweiter Test bezieht sich auf die Unterschiede 
zwischen den Anrufen, die von den Opfern selbst ge-
tätigt werden, und denen, die von einer dritten Partei, 
wie zum Beispiel von Nachbarn, eingehen. Der Ge-
danke hinter diesem Vergleich ist, dass die Hemmung, 
eine wiederholte Straftat zu melden, für das Opfer 
aufgrund der Angst vor Vergeltungsmaßnahmen viel 
größer sein sollte als für eine dritte Partei. Wir stellen 
jedoch, wenn überhaupt, das Gegenteil fest: ein grö-
ßerer (aber statistisch nicht signifikanter) Rückgang 
der Anzeigen durch Dritte im Vergleich zu Opfern. Dies 
steht ebenfalls im Einklang mit einem Rückgang des 
tatsächlichen Missbrauchs.

MÖGLICHE MECHANISMEN

In unserer Analyse werden mehrere Mechanismen un-
tersucht, die den Rückgang der wiederholten Viktimi-
sierung erklären könnten. Die oben erwähnte nahezu 
vollständige Abschaffung der wiederholten häuslichen 
Gewalt in den ersten vier Tagen nach einer Festnahme 
deutet auf eine Abkühlungsphase hin, in der der Tä-
ter vorübergehend festgenommen und vom Tatort 
entfernt wird. Der weitere Rückgang im darauffol-
genden Jahr deutet jedoch zudem auf einen länger-
fristigen Abschreckungseffekt hin. Im Einklang mit 
dem Abschreckungseffekt stellen wir fest, dass eine 
Verhaftung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass der 
Straftäter formell wegen einer Straftat angeklagt wird. 
Bei nicht verhafteten Straftätern beträgt die Wahr-
scheinlichkeit, formell wegen einer Straftat angeklagt 
zu werden, nur 2 %, während diese Wahrscheinlichkeit 
bei verhafteten Straftätern auf 12 % steigt. Diese Er-
gebnisse stehen im Widerspruch zu der Behauptung, 
dass eine Verhaftung nur geringfügige Folgen hat und 
daher ineffektiv ist.

ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Unsere Forschungsergebnisse belegen, dass eine 
Verhaftung dazu beitragen kann, den Kreislauf der 
häuslichen Gewalt zu durchbrechen. Die Ergebnisse 
sprechen gegen die jüngsten Forderungen nach ei-
ner Entkriminalisierung von häuslicher Gewalt. Statt-

dessen legen sie nahe, dass die optimale polizeiliche 
Reaktion in unserem Kontext darin besteht, die poli-
zeiliche Schwelle für Verhaftungen zu senken und kon-
sequent gegen Gewalttäter vorzugehen. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass diese Schlussfolgerung nicht 
unbedingt auf andere Länder wie die USA übertragbar 
ist, wo die Verhaftungsrate bereits jetzt viel höher ist 
als im Vereinigten Königreich.
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